
Anlage E 
 

Nach Einschätzung der Stadt Haan wesentliche, bereits 
vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen  

zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 168 „Technologiepark 
Haan|NRW, 2. Bauabschnitt“ nach § 3 (2) BauGB  

 
Nr. Behörde Schreiben vom 
1 Kreis Mettmann 13.01.2012 

2 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigung 

20.12.2011 

3 BRW 19.12.2011 

4 Geologischer Dienst NRW  16.12.2011 

5 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 16.01.2012, 02.05.2013,  
06.06.2013 (per e-mail), 
23.10.2013 

6 Landwirtschaftskammer NRW 15.02.2012 

7 Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6, 
Bergbau und Energie 

16.01.2012 

8 Handwerkskammer Düsseldorf 25.01.2012 

9 Stadt Wuppertal 12.01.2012 

10 Stadt Solingen 12.01.2012 

11 Stadt Erkrath 20.01.2012, 05.07.2012 

12 AGNU Haan 
 

19.01.2012 

13 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 06.06.2014 / 05.07.2014 

 
Verfahrensvermerk: 
Diese umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom __.02.2015 bis zum __.03.2015 
zusammen mit den Planunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 168 „Technologiepark Haan|NRW, 
2. Bauabschnitt“ gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Stadt Haan                                                                                                          im Auftrag: 
Der Bürgermeister 
 
 
                                                                                                                         (Sangermann) 
                                                                                                        Amtsleiter Planungs- und Bauaufsichtsamt 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 168 „Technologiepark Haan/NRW, 2.BA“ 
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, § 4(1) BauGB; 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden, § 2(2) BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der Beteiligungsunterlagen zum o.g. Verfahren bedanke ich mich bei Ihnen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich u.a. auf die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 18. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zum Bebauungsplanverfahren Nr. 162 „Millrather 
Straße/Ellscheider Straße“ abgegebene Stellungnahme vom 01.02.2005 verweisen. Hier wurde 
bereits vorgebracht, dass auf dem Stadtgebiet Erkrath entlang der Stadtgrenze Haan ein 
Allgemeiner Siedlungsbereich im GEP ausgewiesen wird und in den Bauleitplanverfahren 
entsprechend sicherzustellen ist, dass diese Entwicklungsfläche weder beeinträchtigt noch in 
irgendeiner Form behindert wird. Im  Weiteren wurde auf die Untersuchung möglicher 
Auswirkungen durch die zusätzlichen Verkehrsströme auf das Stadtgebiet Erkrath hingewiesen. 
 
Nach Überprüfung der vorliegenden Unterlagen des Bebauungsplanentwurfes Nr. 168 
„Technologiepark Haan/NRW, 2. BA“ möchte ich zur Klarstellung und Ergänzung der o.a. 
Hinweise folgende Anregungen vorbringen: 
 
1. Ausreichende Berücksichtigung des Allgemeinen Siedlungsbereiches auf dem 
Stadtgebiet Erkrath (Hochdahl): 
Entlang der Stadtgrenze zu Haan wird, wie bereits erwähnt, im Regionalplan ein Allgemeiner 
Siedlungsbereich ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die einzige noch entwicklungsfähige 
ASB-Fläche der Stadt Erkrath. Diese wird im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes als 
Potentialfläche vorgesehen und soll einer Entwicklung zugeführt werden. Aus diesem Grunde 
sind Beeinträchtigungen in Folge von Bauleitplanverfahren und deren Umsetzung durch die Stadt 
Haan zu vermeiden. 
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Eine mögliche Beeinträchtigung wird durch die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für 
die besonders geschützten Arten Kiebitz und Feldlärche gesehen. Im Rahmen der o.g. 
Bauleitplanverfahren 18. Änderung des FNP sowie Bebauungsplanverfahren Nr. 162 werden u.a. 
diese Flächen auf dem Stadtgebiet Erkrath als Ersatzflächen für den artenschutzrechtlichen 
Ausgleich in Anspruch genommen. Im nunmehr vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird 
angeführt, dass diese Flächen aus verschiedenen Gründen von den Brutvögeln nicht 
angenommen wurden und die Stadt Haan den Suchraum Diepensiepen als Ersatzfläche 
favorisiert. Im Rahmen des Verfahrens ist klarzustellen, welche Alternativen darüber hinaus für 
den artenschutzrechtlichen Ausgleich bestehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 
potentiellen Siedlungsbereiche der Stadt Erkrath nicht zur Verfügung stehen und eine 
Inanspruchnahme nicht akzeptiert wird. 
 
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass durch den bisher vorgesehenen 
artenschutzrechtlichen Ausgleich Kriekhausen/Elp Bereiche sowohl eines rechtskräftigen als auch 
eines in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes betroffen sind. 
 
 
2. Verkehrskonzept/Verkehrsuntersuchungen 
 
Gem. Angaben in der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wird eine zukünftige 
Verkehrsabwicklung über den Knotenpunkt der sog. Polnischen Mütze  und die AS Haan-Ost 
untersucht. Auf notwendige Maßnahmen zum Knotenpunktausbau und zur Verkehrsregelung in 
diesem Bereich wird hingewiesen. Zudem wird der Hinweis auf eine aktuelle Zählung im Umfeld 
des Plangebietes und die Aktualisierung der Belastungszahlen gegeben. 
 
Von Seiten der Stadt Erkrath wird angeregt, im Rahmen der vorgesehenen 
Verkehrsuntersuchungen den Knotenpunkt Millrather/Ellscheider Straße zu berücksichtigen und 
Aussagen zu möglichen Auswirkungen der Verkehrsentwicklung auf der Millrather  Straße in und 
aus Richtung Erkrath-Hochdahl zu treffen. Hierbei sollte insbesondere auf die Entfernungen des 
Plangebietes zu den Anschlussstellen Haan/Hochdahl und Hilden sowie auf mögliche 
Umlenkungseffekte des aus Westen kommenden Verkehrs A3 und A46 eingegangen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Gez. 
Schmidt 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie dieses Schreibens an Kreis Mettmann - ULB 
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Stadt Haan AGNU e.V. HAAN                                 
Frau Sabine Scharf Sven M.Kübler 
Alleestr. 8  Am Bandenfeld 50 
                                                  42781 Haan 
42781 Haan 19.01.2012                                     
  
                                               
 
Betr.:  BP 168 / Technologiepark Haan / NRW 2.Bauabschnitt 
        Stellungnahme der AGNU (Zusammenschluss der Verbände BUND, NABU, RBN) 
        
Sehr geehrte Frau Scharf, 
 
 
Am 4.2.2005 in der Stellungnahme zum Rahmenplan schrieben wir  (Auszüge): 
 

Aus Sicht des Biotopschutzes ist diese Planung grundsätzlich abzulehnen. 

Die Planung steht unter dem Motto – wir fangen schon einmal an und schaffen andere, wichtige 
Voraussetzung vielleicht später! Motto: Fakten schaffen! 

Völlig ungeklärt sind die Bereiche Wasser und Verkehr! Insbesondere im Bereich Wasser wird 
es so mit den Umweltverbänden nicht zu einer Einigung kommen und wir werden im Rahmen 
der Trägerbeteiligung unsere Möglichkeiten ausschöpfen – wir erinnern in diesen Zusammen-
hang an die Probleme bei der Planung der K20n! Wir würden es begrüßen, wenn hier eine seri-
öse Planung für das Gesamtgebiet vorgelegt wird. Die scheibchenweise Planung ist nicht 
nachhaltig und vor allem weder für Natur noch Mensch verträglich! 

 
Folgende Gründe führen zu dieser grundsätzlichen Ablehnung: 
 
Themenkomplex Wasser/Grundwasser:  
Die absehbaren Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes "Mahnerter Bachtal" und der ang-
renzenden §-62-Biotope erachten  wir als gravierend. Der Mahnerter Bach und die im Gebiet 
befindlichen geschützten Quellbereiche bieten einer anspruchsvollen  Fließgewässerfauna 
Lebensraum. Eine weitere Versiegelung des Einzugsgebietes stellt für dieses Gebiet einen 
schweren  Eingriff dar. Hier sind genaue Prognosen notwendig. Aus unserer Sicht kommt 
der Mahnerter Bach als Vorfluter nicht in Frage! Zudem ist der Quellenschutz zu prü-
fen! 
 
Ebenso gravierend sind die zu erwartenden Schmutzfrachten und die veränderte Wasserfüh-
rung durch Hochwasserrückhaltebecken zu bewerten.  
Die Ableitung der Schmutzwassers über die Kläranlage im Düsseltal sowie die damit notwen-
dige Erweiterung der Kläranlage  Gruiten führen zu einer weiteren erheblichen Beeinträchti-
gung des FFH-Gebietes Neandertal. Im Gebiet sind weitere  Maßnahmen in Planung, die sich 
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negativ auf die Wasserführung / -qualität der Düssel auswirken werden (Steinbrüche  Oster-
holz/Dornap, Baugebiet Hasenhaus, K20 n). Diese sollten unbedingt in einer Gesamtschau 
betrachtet werden. Wie soll das FFH-Gebiet im Düsseltal z.B. vor einem Chemieunfall in 
einem Gewerbebetrieb geschützt werden? 
 
Wir verweisen explizit auf die Ausführungen in den textlichen Festsetzungen zum BP Nr. 138 
„Hasenhaus“, Seite 22 unten: „An das vorhandene Klärwerk in Gruiten können zur Zeit zu-
sätzlich noch etwa 500 Einwohner angeschlossen werden. Danach ist der Ausbau des Klär-
werks notwendig. Ein entsprechender Ausbau ist durch den Bergisch Rheinischen Wasser-
verband bereits in Planung.“  
Da der BP 138 rechtskräftig ist und mit der Umsetzung begonnen wurde, sind demnach keine 
weiteren Reserven im Klärwerk vorhanden – auch nicht für eine Ausbaustufe I an der südli-
chen Millrather Straße! Und eine Planung mit Ausbaustufe I zu beginnen, ohne zu wissen, ob 
II und III wassertechnisch möglich sein werden, ist unverantwortlich! 
 
Themenkomplex Fauna / Flora  
Das Planungsgebiet wurde bislang nur durch wenige schwach frequentierte Wege erschlossen. 
Es erhält hierdurch eine  bedeutende Funktion als störungsarmer Rückzugsraum für die Tier-
welt in einem intensiv genutzten Umfeld. 
Die Freiflächen zwischen Haan und Gruiten haben im Kreis Mettmann zumindest regionale 
Bedeutung als Zug- und Brutgebiet  für gefährdete Vogelarten. So hält sich im Gebiet seit 
Jahren eine Brutpopulation des Kiebitz, im Bergischen Land mittlerweile  eine absolute Rari-
tät. Weitere gefährdete und im Rückgang befindliche Arten brüten in Anzahl (z.B. Feldlerche) 
oder nutzen  den Freiflächenzug zwischen Rheintal und Bergischem Land als Zug- und Rast-
biotop (Steinschmätzer, Braunkehlchen,  Greifvögel). Bei einer Bebauung im geplanten Um-
fang ist mit einer dauerhaften Entwertung auch der Rest-Freiflächen im Süden zu rechnen.  
Hier sind genaue, am besten mehrjährige, auch die Wintervogel-Bestände umfassende Daten-
erhebungen, erforderlich.  
 
Themenkomplex Landschaftsbild:  
Die neue Planung stellt eine völlig andere Qualität dar. So sind  z.B. die Geschosshöhen und 
die Art der Bebauung in den Gewerbeflächen bisher noch völlig ungeklärt. Dabei sehen wir 
die  Gefahr, dass sich zwischen Haan und Gruiten ein "Gewerbebrei" großformatiger Hallen 
ausdehnt, der dem Leitbild einer  "Gartenstadt" in keiner Weise gerecht wird. Es werden 
Sichtachsen Richtung Westen (Düsseldorf/Rheinebene) vernichtet! 
 
Themenkomplex Verkehr:  
 Die Belastungen durch Verkehr lassen den Verkehr aus südlicher, bzw. westlicher Richtung 
völlig außer Betracht! Auch die Kreuzung Flurstraße/Ellscheiderstraße ist nicht geeignet, we-
sentlich mehr Verkehr – insbesondere LKW-Verkehr aufzunehmen! Auch steht zu befürchten, 
dass von der Ausfahrt Haan-Hochdahl ein Schleichverkehr über die Straße nördlich parallel 
der Autobahn entsteht! 
In den Ausführungen wird ja bereits das Problem der Kreuzung Vohwinklerstraße/K20n be-
schrieben. Auch hier ist die Planung (erst einmal anfangen, Ausbau vielleicht später) abzuleh-
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nen! Das ist doch mehr als unseriös! Es stehen keine öffentlichen Flächen zur Verfügung, um 
den Ausbau zu garantieren! Hier muss zunächst eine seriöse Ausbau-Planung vorgelegt und 
die Bereitstellung der Mittel nachgewiesen werden! 
 
Themenkomplex Ausgleichsmaßnahmen / Kompensation:  
Im Gebiet gehen alleine durch die bisherige Planung über 40 ha Freiflächen - meist wertvolle 
Ackerflächen mit den höchsten Bodenwerten im Kreis Mettmann! -  verloren. Im  Anhang 7 
(Planungsbüro Selzner) wird die Kompensation der Eingriffe durch die Aufforstung weiterer 
Ackerflächen im Umfang  von nochmals weit über 10 Hektar angedacht. Diese Vorgehens-
weise halten wir für den völlig falschen Ansatz. Hier ist eine  großflächige Extensivierung von 
entsprechenden Ackerflächen bzw. Umwandlung in extensiv genutztes Dauergrünland  gefor-
dert. Entsprechende Flächen stehen momentan in der Region wohl kaum zur Verfügung. 
 
Ferner zu berücksichtigen sind Lärmemission, wie auch der Aspekt der Luftschneise bei meist 
vorherrschenden West-Ost-Winden. Eine Auswirkung auf das in der Senke liegende Gruiten 
ist zu untersuchen! 
 
Fazit: 
Zu einer ehrlichen Planungsgrundlage gehören demnach Lösungsvorschläge mit Zeitaspekten 
für Verkehr und Wasser. Sind diese Schwerpunkte nämlich nicht kurzfristig lösbar – wovon 
auszugehen ist – dann dürfte es auch schwer sein, Investoren zu finden!  
Politik und Verwaltung können erst auf Grund einer seriösen Zeitschiene den möglichen 
Interessenten klare Aussagen machen. Heute ist das alles viel zu vage und ein Beginn der Pla-
nung ohne vorherige Klärung und Ausbau der verkehrlichen und wassertechnischen Anfor-
derungen für die Gesamtplanung (!) „südliche Millrather Straße“ ist nicht akzeptabel! 
 
 

======================================= 
 
 
So weit unsere Stellungnahme aus 2005. Die neuen Unterlagen bringen da keine wesentliche 
Verbesserungen, sondern nur Gutachten, die viele Unwägbarkeiten aufzeigen und benennen. 
Wie so häufig in solchen Gutachten folgen potentiellen „Heilmittel“ – aber da muss man 
schon mehr als Optimist sein, um daran zu glauben! 
 
Bei der letzten Änderung zum FNP in 2005 hat die Stadt Haan keine Einwände zu der Fest-
setzung „Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen Le-
bensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ geäußert! Natürlich darf sich 
die Politik in diesem Punkt umbesinnen, gleichwohl ist ein Umdenken innerhalb von 2 Jahren 
nicht zu tolerieren, wenn es um Langfristigkeit geht! Dieses sollte auch beachtet werden unter 
dem Aspekt, dass möglicherweise nur ein einziger Investor bereit steht – dieser aber  leider 
unter Zeit-Zugzwang steht – und somit hier eine Angebotsfläche vorbereitet wird, die mögli-
cherweise ebenso jahrelang brach liegen wird, wie die Gewerbeflächen in umliegenden 
Kommunen (Stichwort Giesenheide in Hilden). 
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Nicht verkennen sollte man auch, dass Haan zwischen 1995 und 2005 einen prozentualen 
Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 21,44 % hat und damit um 13,3 % über dem 
NRW-Durchschnitt liegt (Daten vom Landesdatenamt NRW). Damit sind in Haan bereits 
38,19 % der Flächen für Siedlung und Verkehr beansprucht! 
 
Im Teil 1 der Begründung sind die vielen Leerstände in Haan nicht aufgeführt. Wir for-
dern ein Flächenkataster, das private wie auch kommunale Freiflächen, bzw. Leerstän-
de erfasst! Vorher darf kein weiterer Freiraum beansprucht werden! 
 
Unter 3.3, wie auch unter 6,1,  werden die Verkehrsverhältnisse als akzeptabel bezeichnet. 
Dieser Aussage muss widersprochen werden. Die Zufahrt zur Autobahn über die Gruitener 
Straße mit der Kreuzung Elberfelder Straße ist höchst problematisch (Unfälle aufgrund der 
Engstellen) Der Ausbau der viel zu engen Bahnbrücke an der Millrather Straße ist wohl zu-
rückgestellt und eine komplette Verkehrsführung über die Flurstraße in Haan kann ja wohl 
nicht gewünscht sein!  
 
Punkt 7.1 erwähnt das klärpflichtige Abwasser. Hierzu verweisen wir auf  unsere Stellung-
nahme von 2005. Das Klärwerk ist immer noch nicht erweitert. Entweder hat der BRW seit 
2005 nur geblufft oder er zaubert die zusätzlichen Abwässer einfach weg? Auch hier besteht 
die eindeutige Forderung, vor Genehmigung der Planung muss ein Termin für die 
Klärwerkserweiterung bzw. die Weiterleitung in das Klärwerk Neandertal feststehen! 
Die Abwässer sind ja nun einmal vorhanden und wenn keine Klärwerkskapazität mehr frei ist, 
werden sie ungeklärt, bestenfalls verdünnt, in die Düssel eingeleitet! Ist das zu verantworten? 
 
Punkt 7.2 befasst sich sehr oberflächlich mit der Thematik Wasser.  
Bereits heute werden die Oberflächenwasser der Straße ungeklärt (!!) in den Mahnerter Bach 
abgeführt. Durch die zusätzlichen – nicht unerheblichen – Mengen aus dem Plangebiet wer-
den sich die Abflussströme beschleunigen und so die Abwässer immer schneller und damit 
ungeklärter dem Bach zugeführt! 
Im BP wird aber die Aussage des BRW (Umweltbericht zum FNP, Seite 15) nicht er-
wähnt, dass vermutlich die Abflussspitzen nicht schadlos in den Mahnerter Bach abgelei-
tet werden können.  
Die Problematik des (noch häufiger) Trockenfallens des Oberlaufs des Mahnerter Baches wird 
erwähnt. Allerdings finden wir keinen Hinweis auf Auswirkungen, Vermeidung, respektive 
Ausgleich hierfür! 
 
Punkt 9 Artenschutz 
Die auf dieser Fläche brütenden Kiebitze gehören zu den streng geschützten Arten. Wir 
anerkennen die Absicht einen Ausgleich A  artenschutzbezogen durchzuführen.  
Besonders möchten wir darauf hinweisen, dass ein artenschutzbezogener Ausgleich nach-
gewiesen werden muss! 
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An dieser Stelle fügen wir die Ausarbeitung der Fachleute Sigrid & Joop van de Sande ein, 
die sich sehr um dieses Thema bemüht haben, nationale und internationale Erfahrungen (Nie-
derlande/England) gesammelt haben, mit vielen Fachleuten der biologischen Stationen ge-
sprochen und auch Kontakte zu ansässigen Landwirten gesucht haben: 
 
„Die 2002 von der Bundesregierung verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie hat eine nachhaltige Entwicklung 
Deutschlands im Sinne einer ausgewogenen Balance zwischen den Bedürfnissen der heutigen Generation und den 
Lebensperspektiven künftiger Generationen als Ziel. Kiebitz und Feldlerche sind zwei der 10 Vogelarten, auf die 
sich der Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft bezieht. Verminderung der Flächen-
inanspruchnahme ist 2004 als zusätzlicher Punkt im Fortschrittsbericht aufgenommen worden. 
 
 
1. Nicht nur die EU fordert:  Schutz der Wiesenvogelarten hat oberste Priorität! 
 
Die Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland wachsen seit Jahren ungebremst: 126 ha werden bei sinken-
den Einwohnerzahlen täglich neu bebaut.   
In dieser Situation steht auch Haan anscheinend vor der Notwendigkeit, eine hochwertige Fläche einer effektive-
ren kommerziellen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Sie ist im Landschaftsplan des Kreises Mettmann nicht 
ohne Grund mit dem Entwicklungsziel „Anreicherung einer im ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit natur-
nahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen „ ausgewiesen (S. 10 Vorlage der Stadt 
Haan 1.2). 
Mit Recht wird dazu in der Umweltprüfung – Teilbereich Artenschutz vom 17.10.2005 vom Planungsbüro Selz-
ner Stellung genommen: „Das Planvorhaben steht im Widerspruch mit den Zielen des Landschaftsplanes“.  
 
2. Der Kiebitz als besonders gefährdete Art 
 
In der Vorlage der Stadt Haan auf  S. 13 unter 2.3 heißt es „Artenschutzrechtlich relevant ist vor allem die Be-
einträchtigung der Offenlandarten Kiebitz, Feldlerche und Schafstelze, da diese die Plateauflächen des Plange-
bietes bevorzugt als Bruthabitat nutzen.“  Der Autor  bezieht sich auf Glutz von Blotzheim (1999): „Typische 
Brutbiotope des Kiebitz als streng geschützte Art sind flache und weithin offene baumarme, wenig strukturierte 
Flächen ohne Neigung mit fehlender oder kurzer Vegetation zu Beginn der Brutzeit“. Bekanntlich gehört der 
Kiebitz nach §10 BNatSchG zu den streng geschützten Arten und ist in dieser Gegend vom Aussterben bedroht. 
 
3. Beschreibung des Bruthabitat 
 
Das landwirtschaftlich genutzte Gebiet zwischen Millrather Strasse und Kriekhausen umfasst im nördlichen Teil 
ca. 50 ha. Nach den genannten Besiedlungskriterien für den Kiebitz entsprechen ca. 10 ha östlich des Wirt-
schaftsweges nach Kriekhausen und 2-3 ha westlich des Weges den Bruthabitatansprüchen des Kiebitz und denen 
von Feldlerche und Schafstelze. Genau diese Flächen wurden von beiden Arten in der Vergangenheit bevorzugt 
zum Brüten genutzt. Auch die von Pferden stark genutzten Wiesen kommen als Bruthabitat nicht in Frage. Be-
vorzugtes Gebiet war immer das höher gelegene Plateau östlich des Wirtschaftsweges. Vor allem bei geeigneten 
Feldfrüchten (Rüben, Mais, Kartoffeln, ggf. auch Sommergetreide) wurde auch die Fläche westlich des Weges -
die überplante Fläche - besiedelt. 
 
4. Kann der Kiebitz so gerettet werden? 
 
Der Plan sieht nun folgendes Vorgehen vor (Vorlage der Stadt Haan, S. 8 unter 6.3 Artenschutz): „Durch geziel-
te Maßnahmen soll bereits im Rahmen des 1. Bauabschnittes eine Beeinträchtigung der lokalen Population 
vermieden bzw. ausgeglichen werden. Dies ist möglich, da durch die schrittweise Entwicklung des Gewerbege-
bietes noch mehrere Jahre ausreichend Fläche für die betroffenen Arten im Umfeld des Eingriffes zur Verfügung 
stehen...“ 



 
 

- 7 - 

 
Doch leider wird die Frage, wie viel geeignete Brutfläche erhalten bleibt, nicht beantwortet. Das jetzige noch 
weitgehende Offenland wird dann zu drei Seiten limitiert sein,  nach Westen durch hohe vertikale Strukturen.  
 
Nach Herrn H. Illner (ABU Soest) wird von Kiebitzen im Offenland bei der Brut i.d.R. ein Abstand von 150 m 
zu Bebauung und hohen Baumreihen eingehalten. In halboffenen Landschaften dürfte der eingehaltene Abstand 
eher noch größer sein, vor allem gegen hohe Bebauung. In unserem Fall verliert die Fläche weitgehend die Quali-
tät eines Offenlandes, es würde eine Parzelle von etwa 175m x 100m übrig bleiben. Auf dieser Restfläche würden 
sich mit größter Wahrscheinlichkeit keine Kiebitze mehr halten. Wegen der bekannten Ortstreue von Kiebitzen 
werden eventuell einzelne Paare gelegentlich Brutversuche starten, die dann aber stärker Feinden ausgesetzt 
wären, weil sie sich nicht so gut zur Wehr setzen können wie Kiebitze in Kolonien.  
 
Weiter heißt es in der Vorlage der Stadt Haan 6.3, S. 8: „Im Rahmen des Monitoring ist dann vor jedem weiteren 
Bauabschnitt zu überprüfen, ob durch den neuen Eingriff eine erhebliche Beeinträchtigung der populationsrele-
vanten Fitness vor Ort zu erwarten ist...“  
Wie schon dargelegt, wird der Kiebitz nach unserer Einschätzung in seinem Bruthabitat bereits nach dem ersten 
Bauabschnitt so erheblich in seinem Lebensraum eingeschränkt sein, dass er dieses Brutgebiet aller Voraussicht 
nach in ein bis zwei Jahren ganz verlassen haben wird. 
 
5. Kann der Kiebitz ausweichen? 
 
Unter 4.1 der Faunistischen Bestandserhebung und Bewertung aus dem Jahr 2005 von  Planungsbüro Selzner 
(S.14) wird noch sehr kritisch gefolgert: „ Da diese Arten ( Kiebitz, Feldlerche) auf den angrenzenden Flächen, 
die sich durch stärkere Hangneigung und andere Expositionen auszeichnen, nur sporadisch zu finden sind, wer-

den sie durch den anlagebedingten Flächenverlust erheblich beeinträchtigt. Ein durch Maßnahmen in den 

Restflächen nicht kompensierbares völliges Verschwinden ist zumindest für den Kiebitz wahrscheinlich.“ 
(Hervorhebungen v.Verf.) 
  
Dennoch wird später behauptet, es gäbe im engeren Umfeld Ersatzlebensräume. Ein Ersatzlebensraum „2. Priori-
tät“ wäre oberhalb von Elp „mit ihrer weiten, freien Plateaufläche, die auch bei Zugzeiten mit großen Trupps 
aufgesucht wurde“. Tatsächlich ergab sich im letzten Frühjahr bei anhaltender Kälte und Nässe ein vielerorts 
beobachteten „Zugstau“ ( s. Meldungen im Birdnet 2006). Ein größerer Schwarm Kiebitze hielt sich über mehr 
als eine Woche vor allem auf dem Plangebiet auf, flog aber auch über die Ellscheider Straße auf das Gebiet 
„Elp“. Allerdings wurde,  wie das Büro Selzner selbst schreibt, „nach Auskunft des bewirtschaftenden Landwir-
tes auch bei geeigneten Nutzungsformen in den vergangenen Jahren dort keine Brutversuche unternommen.“  
 
Die Fäche Elp - gemeint ist die landwirtschaftliche Fläche jenseits der Ellscheider Strasse entspricht nicht dem 
typischen Bruthabitat:  Wenn man die zur Hofschaft Elp stark abschüssigen Flächen unberücksichtigt lässt, da für 
den Kiebitz als Bruthabitat ungeeignet, bleibt eine kleine Fläche (höchstens 1 ha) übrig. Dieses Plateau wird im 
Norden durch die viel befahrene Millrather Strasse begrenzt. Zudem wird es von einem Wirtschaftsweg durchzo-
gen, der viel von Spaziergängern benutzt  wird. Selbst wenn der Landwirt die Bebauungsweise ändern sollte, 
wird sich dort kaum ein Kiebitzpaar niederlassen. Wie in der Umweltprüfung von 2006 (Anlage) unter Punkt 5: 
Zusammenfassung vom Büro Selzner selbst formuliert, werden „Neubesiedelungen durch Maßnahmen nach 
bisherigen Beobachtungen kaum zu erreichen“  sein. 
 
 Da der Kiebitz aber sehr ortstreu ist, wird er weiter als 1 km entfernt liegende Flächen nach Untersuchungen der 
englischen Vogelschutzorganisation RSPB und der Soester Biologischen Station, (in Hubertus Illner: „Ein 
Schutzkonzept für Ackerbruten des Kiebitz in NRW“) nur schwer annehmen. Diepensiepen ist Luftlinie ca. 2,5 
km entfernt, Hundskaul 7 km.  Ein weiterer Ersatzlebensraum 2. Priorität Schnutenhausen ist auch etwa 4 km und 
weiter entfernt. Nenninghoven entfällt, da es nie Brutgebiet war! Auch ist zu beachten, dass dort in Frage kom-
mende Flächen irgendwann besetzt sind. Kiebitze, die früher auf  weiten landwirtschaftlichen Arealen brüten 
konnten, werden mit zunehmender Versiegelung  schrittweise auf immer kleinere Flächen gedrängt! 
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6. Eine Richtigstellung 
 
Wir müssen Erhebungen des Büros Selzner in einem weiteren Punkt widersprechen (Umweltprüfung Teilbereich 
Artenschutz 2005 4.2): Seinen Recherchen nach...“ist das Gebiet nicht als Überwinterungs- und Rastgebiet von 
Zugvogelarten bekannt.“ 
Die Planfläche wird aber sehr wohl regelmäßig als Rastgebiet für Durchzügler genutzt: Spätherbst 2005 wurden 
mehrere hundert Haus- und Feldsperlinge beobachtet. Alljährlich  werden die Flächen des Plangebietes über 
mehrere Wochen im Frühling von großen Trupps ziehender Feldlerchen genutzt, so auch 2007. Auch Stein-
schmätzer wurden gesehen. In Zugzeiten wurden des öfteren Rotmilane und Weihen (zuletzt am 15.4.2007) beo-
bachtet. 
 
Aufgrund der oben aufgeführten Punkte lehnen wir die Durchführung des Bebauungsplans 164 und die 18. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes ab. 
 
Quellen: 
Sitzungsvorlage der Stadt Haan zur 18. Änderung des FNP 
Glutz von Blotzheim 1999: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Planungsbüro Selzner: Umweltprüfung – Teilbereich Artenschutz – Faunistische Bestandserhebung und Bewer-
tung,17.10.2005 
Planungsbüro Selzner: Umweltprüfung – Teilbereich Artenschutz – Artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprü-
fung 6.10.2006 
Hubertus Illner: Ein Schutzkonzept für Ackerbruten des Kiebitz in NRW, Dez. 2005“ 

 
 
 
Um noch einmal das Büro Selzner aus der Umweltprüfung vom 17.10.05 zu zitieren: 
„….4.1 Eingriffsprognose, 2.Abschnitt, Seite 14 
.. Ein durch Maßnahmen in den Restflächen nicht kompensierbares völliges Verschwin-
den ist zumindest für den Kiebitz wahrscheinlich. …“ 
 
Da hilft auch kein Nachbessern in späteren Gutachten. Hier wurde die Wahrheit gesagt. 
Der Kiebitz wird so stark beeinträchtigt, dass ein Verschwinden wahrscheinlich ist.  
 
In der Vorlage finden sich leider überhaupt keine Hinweise auf klimaschonende Bauweise, 
Gestattung oder gar Festsetzung für erneuerbare Energien, wie es das BauGB in §9 Abs. 1, Nr. 
23b vorgibt! 
Darüber hinaus sollen künftig grundsätzlich städtebauliche Verträge gemäß € 11 Abs. 1, Nr. 4 
getroffen werden. 
 
Fazit: 
 
Ansonsten kann man sich schwerpunktmäßig auf die Aussagen des Gutachters beziehen, die 
er auf Seite 23 des Umweltberichts mit Punkt 3.1 aufgeführt hat: 
Unvermeidbare nachteilige Auswirkungen bei Durchführung der Planung. 
 
Zwar versucht man das – auftragsgemäß? – im weiteren Textverlauf abzumildern, die Tatsa-
chen sind aber so! 
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In Zeiten des Klimawandels und der unbestrittenen Nordwanderung der Landwirtschaft 
ist es unverantwortlich hochwertige Böden zu opfern – insbesondere, da man ja überhaupt 
keine konkreten Investoren für das gesamte Plangebiet hat! In der Hoffnung, irgendwann mal 
Investoren zu bekommen, werden hier beste Böden umgebrochen und der Landwirtschaft ent-
zogen! Auch in Haan sollte man begreifen, dass eine Entwicklung im Innenbereich und nicht 
mehr im Außenbereich erfolgen muss! 
 
In Erinnerung rufen möchten wir an dieser Stelle auch den §1 Abs.5 des BauGB 2004: 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtische Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln!“ 

================================ 
Der nun vorliegende Entwurf zum BP 168 greift einige unserer alten Bedenken auf, jedoch 
nicht vollständig und ausreichend.  
 
Zu Absatz 11: 

- Auf Grund des zu allgemein gehaltenen Vertrages mit dem Landwirt im Bereich Elp ist es, wie zu er-
warten war (die AGNU hatte in der Stellungnahme zum BP 162 auf die Gefahr hingewiesen) und wie in 
Absatz 11 des B-Planes beschrieben, nicht gelungen, einen Ersatzlebensraum für die Kiebitzpopulation 
zu schaffen.  

 
- Zwar wurde durch die Maßnahmen im Bereich Kriekhausen östlich des Wirtschaftsweges Maßnahmen 

zur Stabilisierung der dort lebenden Feldvögel durchgeführt. Da aber durch die Planung des 2. Bauab-
schnittes dieses  Biotop in absehbarer Zeit voraussichtlich zerstört wird, war im Vorhinein abzusehen, 
dass dieses Konzept mit fortschreitender Bebauung scheitern würde.  

 

Es handelt sich bei den „Haaner Kiebitzen“ um eine eigene lokale Population.  
(Zitat Büro Selzner, 16.10.2006: 
 
"Unter Population ist die Gesamtheit derjenigen Individuen einer Art zu verstehen, die eine räumlich abgrenzbare 
Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Das Kiebitzvorkommen des Untersuchungsraumes ist trotz geringer Indivi-
duenzahl als Population aufzufassen".) 
 

Selbst wenn man den Begriff Lokalpopulation großzügiger auslegt und die Vorkommen süd-
westlich und südlich von Mettmann hinzuzählt,  und dies dann als „lokale Population“ sieht, 
ist der Erhaltungszustand als schlecht zu bezeichnen. Diese Population ist nach unseren Zäh-
lungen in den letzten 6-7 Jahren um ca. 30% zurückgegangen. Ohne einen  erfolgreich nach-
gewiesenen Ausgleich würde sein Erhaltungszustand noch stärker geschwächt. Zahlreiche seit 
Jahrzehnten genutzte Brutplätze  waren in den letzten Jahren nicht mehr besetzt. Umso wich-
tiger ist der Schutz.  
Hauptsächlich durch die Verkleinerung des Lebensraums für Ackervögel (Kiebitze, Feldler-
chen und Wiesenschafstelze) südlich der Millrather Straße ist deren Population seit 2007 deut-
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lich geschrumpft. Vor dem Jahr 2007 haben wir auf dem westlichen Gelände (Armada) noch 5 
Paare Feldlerchen, 2-3 Kiebitzpaare und 1-2 Paare Schafstelzen zählen können. Der Verlust 
der Fläche wurde im Grunde genommen nie ausgeglichen. Der Erhaltungszustand der Popula-
tion hat sich also schon damals verschlechtert.  
 

- Das Europäische Gesetz verpflichtet zu erfolgreichen vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen). Eine Ausnahmegenehmigung würde die Stadt 
Haan nicht von der Anforderung entbinden, diese Maßnahme im Vorfeld des Baupro-
jektes unter Nachweis der Wirksamkeit auszuführen. 

 

Was ist also zu tun? Es sollte umgehend eine geeignete Ausgleichsfläche noch vor dem 
Eintreffen der Vögel spätestens im März 2012 von etwaiger Einsaat befreit werden 
(Kiebitze bevorzugen „braune Äcker“ bei der Ankunft). In der Folge sollte ein Monito-
ring stattfinden und erst bei Erfolg kann die Baumaßnahme am Technologiepark be-
ginnen.  
 

Die AGNU hat seit vielen Jahren die Suche nach einer geeigneten Fläche aktiv positiv unters-
tützt und will das auch künftig partnerschaftlich begleiten. 

 

Zu Absatz 12: 
- die in Absatz 12 des BP 168 vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen (Begrünung 
nicht bebauter Flächen, Anlage öffentlicher Grünflächen sowie Baumpflanzungen) sollten 
nicht allein zur Anpflanzung von Rasenflächen und nicht einheimischer Bäume (z.B. Kir-
schlorbeer) führen, sondern einheimische, Insekten anziehende Blühpflanzen und Büsche 
wie Weißdorn und Schlehe, sowie Wasserflächen mit einschließen. Dachbegrünungen 
könnten die versiegelte Fläche verringern und sollten festgesetzt werden!   

 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Sven M.Kübler 
AGNU Haan e.V. 
BUND/NABU/RBN 
 
Verteiler:  
Stadt Haan, Landesbüro der Naturschutzverbände, Kreis Mettmann, Presse 
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